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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Straßen und Verkehr 
 

220/2021 

Straßenbenennung 

 
1. Änderungen in der Nummerierung von Gebäuden:  
 
 Alte Bezeichnung  Neue Bezeichnung 

 
 Stadtteil Frintrop 

 
 Schildberg 45 bleibt Schildberg 45 

 Nordöstlicher Eingang 
 (Gemarkung Frintrop,  
 Flur 3, Flurstück 97) 
 
 Schildberg  Schildberg 45A 
 Nordwestlicher Eingang 
 bisher ohne Hs. Nr. 
 (Gemarkung Frintrop, 
 Flur 3, Flurstück 97) 
 
 Stadtteil Kettwig 

 
 Rombecker Weg 20  Rombecker Weg 20A 
 Wohnhaus 
 Örtlich: Rombecker Weg 20A 
 (Gemarkung Kettwig,  
 Flur 59, Flurstück 45) 
 
 Rombecker Weg  Rombecker Weg 20 
 Wohnhaus, bisher ohne Hs. Nr. 
 Örtlich: Rombecker Weg 20 
 (Gemarkung Kettwig,  
 Flur 59, Flurstück 44) 
 
Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) gilt diese Bekanntmachung am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Essen als bekannt gegeben. 
 
Hinweis 

 
Aufgrund des Zweiten Gesetzes zum Bürokratieabbau des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
19.09.2007 findet bei Straßenbenennungen und Änderungen in der Hausnummerierung kein 
Widerspruchsverfahren statt. Gegen diese Verfügung ist daher kein Widerspruch möglich. 
Auf die nachfolgende Rechtsbehelfsbelehrung wird verwiesen.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung  

 
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erheben.  
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Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, in 45879 Gelsen-
kirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erhe-
ben.  
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elekt-
ronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigne-
ten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechts-
verkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 BGBl. I S. 3803.  

 
04. November 2021 Der Oberbürgermeister 

 Im Auftrage 
 Hebenstreit 

 88-66 590 
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221/2021 

Straßen- und Platzwidmung 

 
Gem. § 6 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 
in der zurzeit gültigen Fassung werden folgende Straßen und Plätze dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet, und zwar als 
 

I. 
Gemeindestraße 

gem. § 3 Abs. 4 Nr. 2 StrWG NRW: 
Erschließungsstraße 

 

a) Abschnitt der Bahnstraße von der Hofstraße bis zur Poststraße einschl. Busbahnhof 
(Gem. Kupferdreh, Flur 1, Flurstücke 358 tlw., 375 tlw., 417 tlw. u. 418 tlw. sowie Flur 
2, Flurstück 174 tlw. und Flur 20 Flurstücke 176, 212 u. 226 tlw.) 

 
b) Stichstraße der Straße Am Schacht Hubert zum Grundstück Am Schacht Hubert Hs. 

Nr. 6 
(Gem. Frillendorf, Flur 9, Flurstücke 107 tlw. u. 184 tlw.) 

 
II. 

Gemeindestraße 
gem. § 3 Abs. 4 Nr. 3 StrWG NRW: 

Parkplatz 
 

Parkplatz östlich des unter I.a) aufgeführten Straßenabschnittes der Bahnstraße  
(Gem. Kupferdreh, Flur 1, Flurstück 375 tlw. sowie Flur 20 Flurstücke 176 u. 212) 
 
Die Lagepläne, aus denen die genaue Lage und der Umfang der Widmungen hervorgehen, 
sind als Bestandteil dieser Widmungsverfügung im Anschluss an diese Bekanntmachung 
veröffentlicht. 
 
Darüber hinaus können die Originalkarten zur Widmung und die Widmungsverfügung beim 
Amt für Straßen und Verkehr in Essen, Alfredstraße 163, Zimmer 203, an jedem behördli-
chen Arbeitstag (montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr und freitags von 7.30 
Uhr bis 12.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
Die Widmungen werden hiermit gem. § 6 Abs. 1 StrWG NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Diese Bekanntmachung gilt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt  
Essen als bekannt gegeben. 
 
Hinweis 

 
Aufgrund des Zweiten Gesetzes zum Bürokratieabbau des Landes NRW vom 19.09.2007 
findet bei Widmungen kein Widerspruchsverfahren statt. Gegen diese Verfügung ist daher 
kein Widerspruch mehr möglich, sondern nur noch eine Klage. 
 
Auf die nachfolgende Rechtsbehelfsbelehrung wird verwiesen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhe-
ben.  
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Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, in 45879 Gelsen-
kirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erhe-
ben.  
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elekt-
ronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigne-
ten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechts-
verkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 BGBl. I S. 3803.  

 
08. November 2021 Der Oberbürgermeister 
 Im Auftrage 

 Hebenstreit 
 88-66 590 
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Amt für Stadtplanung und Bauordnung 
 

222/2021 

Öffentliche Bekanntmachung 

der Genehmigung des Änderungsverfahrens 35 E 

(Pferdebahnstraße / Berthold-Beitz-Boulevard (ESSEN 51)) 

zum Regionalen Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion 

Ruhr auf dem Gebiet der Stadt Essen 

 
Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen haben in ihren Sitzungen vom 04.03. bis 28.06.2021 die folgende Änderung zum 
Regionalen Flächennutzungsplan für die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr be-
schlossen: 
 
35 E Pferdebahnstraße / Berthold-Beitz-Boulevard (ESSEN 51) 

 
Die Landesplanungsbehörde hat die o.g. Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan 
mit Erlass vom 13. Oktober 2021 (Aktenzeichen: 51.12.03.07-000001-2021-0009992) gemäß 
§ 41 Abs. 2 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904), im Einver-
nehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt.  
 

 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19632&vd_back=N904&sg=0&menu=0
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Gemäß § 14 LPlG NRW vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904), in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Bauge-
setzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBL. I, 
S. 4147) wird die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan – einschließlich Textteil / 
Begründung, Umweltbericht und der Zusammenfassenden Erklärung – beim Regionalver-
band Ruhr (Regionalplanungsbehörde) sowie den Städten  
 
- Bochum, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Straße 19, Amt für Stadtplanung und 

Wohnen (Tel.: 0234/910-1717 oder -2527) 
- Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Amt für Stadtplanung und Bauordnung 

(Tel.: 0201/88-61212) 
- Gelsenkirchen, Rathaus Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstraße 12, Referat 61 – Stadt-

planung (Tel.: 0209/169-4236 oder -4014) 
- Herne, Technisches Rathaus, Langekampstraße 36, Fachbereich Umwelt und Stadt-

planung (Tel.: 02323/16-3015) 
- Mülheim an der Ruhr, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, Amt für Stadtpla-

nung und Wirtschaftsförderung (Tel.: 0208/455-6112) 
- Oberhausen, Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A), Bahnhofstraße 66, 

Bereich 5-1 / Stadtplanung (Tel.: 0208/825-2799) 
 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 
 
Über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen bei den einzelnen Städten während der 
öffentlichen Dienststunden Auskunft erteilt. Während der Geltungsdauer der Corona-
Schutzmaßnahmen ist eine Einsichtnahme derzeit nur nach telefonischer Voranmeldung 
unter den oben angegebenen Telefonnummern und unter Einhaltung der aktuell geltenden 
Abstands- und Hygienevorschriften möglich.  
Alle Planunterlagen können darüber hinaus nach Wirksamkeit der Änderung auf der Inter-
netseite der Städteregion Ruhr 2030 www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html eingesehen werden und sind auch über 
das zentrale Internetportal des Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugäng-
lich. 
 
Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen Bekanntma-
chungen durch die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam und mit der gesonderten öf-
fentlichen Bekanntmachung durch die Landesplanungsbehörde gemäß § 14 LPlG NRW vom 
03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 
2021 (GV. NRW. S. 904) im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW Ziel der Raumordnung. 
Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 2694) geändert worden ist, sind Ziele der Raumordnung von den öffentlichen Stellen und 
Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten. Grundsätze sind nach Maßgabe des § 4 ROG von den öffentli-
chen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Hinweise: 
 
I. Gemäß § 11 Abs. 5 ROG wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 

1. eine nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. nach Abs. 3 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19632&vd_back=N904&sg=0&menu=0
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3. eine nach Abs. 4 beachtliche Verletzung der Vorschriften über die Umweltprü-
fung, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Re-
gionalen Flächennutzungsplans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 

 
II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Regionalen Flä-
chennutzungsplanes und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Re-
gionalen Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
III. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 

der geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die Änderung des Regionalen 
Flächennutzungsplans nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 
a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 
b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des Regiona-

len Flächennutzungsplans vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, Es-
sen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 29.10.2021 Der Oberbürgermeister  

 Thomas Kufen 
 88-61 212 
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223/2021 

Öffentliche Bekanntmachung 

der Genehmigung des Änderungsverfahrens 40 E 

(Bäuminghausstraße / Hövelstraße (Baggerübungsplatz)) 

zum Regionalen Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion 

Ruhr auf dem Gebiet der Stadt Essen 

 
Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen haben in ihren Sitzungen vom 04.03. bis 28.06.2021 die folgende Änderung zum 
Regionalen Flächennutzungsplan für die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr be-
schlossen: 
 
40 E Bäuminghausstraße / Hövelstraße (Baggerübungsplatz) 

 
Die Landesplanungsbehörde hat die o.g. Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan 
mit Erlass vom 13. Oktober 2021 (Aktenzeichen: 51.12.03.07-000001-2021-0009994) gemäß 
§ 41 Abs. 2 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904), im Einver-
nehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt.  
 

 
 
Gemäß § 14 LPlG NRW vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904), in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Bauge-
setzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19632&vd_back=N904&sg=0&menu=0
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S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBL. I, 
S. 4147) wird die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan – einschließlich Textteil / 
Begründung, Umweltbericht und der Zusammenfassenden Erklärung – beim Regionalver-
band Ruhr (Regionalplanungsbehörde) sowie den Städten  
 
- Bochum, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Straße 19, Amt für Stadtplanung und 

Wohnen (Tel.: 0234/910-1717 oder -2527) 
- Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Amt für Stadtplanung und Bauordnung 

(Tel.: 0201/88-61212) 
- Gelsenkirchen, Rathaus Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstraße 12, Referat 61 – Stadt-

planung (Tel.: 0209/169-4236 oder -4014) 
- Herne, Technisches Rathaus, Langekampstraße 36, Fachbereich Umwelt und Stadt-

planung (Tel.: 02323/16-3015) 
- Mülheim an der Ruhr, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, Amt für Stadtpla-

nung und Wirtschaftsförderung (Tel.: 0208/455-6112) 
- Oberhausen, Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A), Bahnhofstraße 66, 

Bereich 5-1 / Stadtplanung (Tel.: 0208/825-2799) 
 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 
 
Über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen bei den einzelnen Städten während der 
öffentlichen Dienststunden Auskunft erteilt. Während der Geltungsdauer der Corona-
Schutzmaßnahmen ist eine Einsichtnahme derzeit nur nach telefonischer Voranmeldung 
unter den oben angegebenen Telefonnummern und unter Einhaltung der aktuell geltenden 
Abstands- und Hygienevorschriften möglich.  
Alle Planunterlagen können darüber hinaus nach Wirksamkeit der Änderung auf der Inter-
netseite der Städteregion Ruhr 2030 www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html eingesehen werden und sind auch über 
das zentrale Internetportal des Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugäng-
lich. 
 
Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen Bekanntma-
chungen durch die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam und mit der gesonderten öf-
fentlichen Bekanntmachung durch die Landesplanungsbehörde gemäß § 14 LPlG NRW vom 
03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 
2021 (GV. NRW. S. 904) im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW Ziel der Raumordnung. 
Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 2694) geändert worden ist, sind Ziele der Raumordnung von den öffentlichen Stellen und 
Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten. Grundsätze sind nach Maßgabe des § 4 ROG von den öffentli-
chen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Hinweise: 
 
I. Gemäß § 11 Abs. 5 ROG wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 

1. eine nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. nach Abs. 3 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
3. eine nach Abs. 4 beachtliche Verletzung der Vorschriften über die Umweltprü-

fung, 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19632&vd_back=N904&sg=0&menu=0
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Re-
gionalen Flächennutzungsplans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 

 
II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Regionalen Flä-
chennutzungsplanes und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Re-
gionalen Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
III. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 

der geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die Änderung des Regionalen 
Flächennutzungsplans nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 
a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 
b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des Regiona-

len Flächennutzungsplans vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, Es-
sen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 29.10.2021 Der Oberbürgermeister  

 Thomas Kufen 
 88-61 212 
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224/2021 

Öffentliche Bekanntmachung 

der Genehmigung des Änderungsverfahrens 43 E 

(Erbslöhstraße (neue Gesamtschule)) 

zum Regionalen Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion 

Ruhr auf dem Gebiet der Stadt Essen 

 
Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen haben in ihren Sitzungen vom 04.03. bis 28.06.2021 die folgende Änderung zum 
Regionalen Flächennutzungsplan für die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr be-
schlossen: 
 
43 E Erbslöhstraße (neue Gesamtschule) 

 
Die Landesplanungsbehörde hat die o.g. Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan 
mit Erlass vom 13. Oktober 2021 (Aktenzeichen: 51.12.03.07-000001-2021-0009995) gemäß 
§ 41 Abs. 2 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904), im Einver-
nehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt.  
 

 
 
Gemäß § 14 LPlG NRW vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904), in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Bauge-
setzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19632&vd_back=N904&sg=0&menu=0
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S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBL. I, 
S. 4147) wird die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan – einschließlich Textteil / 
Begründung, Umweltbericht und der Zusammenfassenden Erklärung – beim Regionalver-
band Ruhr (Regionalplanungsbehörde) sowie den Städten  
 
- Bochum, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Straße 19, Amt für Stadtplanung und 

Wohnen (Tel.: 0234/910-1717 oder -2527) 
- Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Amt für Stadtplanung und Bauordnung 

(Tel.: 0201/88-61212) 
- Gelsenkirchen, Rathaus Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstraße 12, Referat 61 – Stadt-

planung (Tel.: 0209/169-4236 oder -4014) 
- Herne, Technisches Rathaus, Langekampstraße 36, Fachbereich Umwelt und Stadt-

planung (Tel.: 02323/16-3015) 
- Mülheim an der Ruhr, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, Amt für Stadtpla-

nung und Wirtschaftsförderung (Tel.: 0208/455-6112) 
- Oberhausen, Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A), Bahnhofstraße 66, 

Bereich 5-1 / Stadtplanung (Tel.: 0208/825-2799) 
 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 
 
Über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen bei den einzelnen Städten während der 
öffentlichen Dienststunden Auskunft erteilt. Während der Geltungsdauer der Corona-
Schutzmaßnahmen ist eine Einsichtnahme derzeit nur nach telefonischer Voranmeldung 
unter den oben angegebenen Telefonnummern und unter Einhaltung der aktuell geltenden 
Abstands- und Hygienevorschriften möglich.  
Alle Planunterlagen können darüber hinaus nach Wirksamkeit der Änderung auf der Inter-
netseite der Städteregion Ruhr 2030 www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html eingesehen werden und sind auch über 
das zentrale Internetportal des Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugäng-
lich. 
 
Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen Bekanntma-
chungen durch die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam und mit der gesonderten öf-
fentlichen Bekanntmachung durch die Landesplanungsbehörde gemäß § 14 LPlG NRW vom 
03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 
2021 (GV. NRW. S. 904) im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW Ziel der Raumordnung. 
Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 2694) geändert worden ist, sind Ziele der Raumordnung von den öffentlichen Stellen und 
Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten. Grundsätze sind nach Maßgabe des § 4 ROG von den öffentli-
chen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Hinweise: 
 
I. Gemäß § 11 Abs. 5 ROG wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 
1. eine nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

2. nach Abs. 3 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
3. eine nach Abs. 4 beachtliche Verletzung der Vorschriften über die Umweltprü-

fung, 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19632&vd_back=N904&sg=0&menu=0
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Re-
gionalen Flächennutzungsplans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 

 
II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be-

zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Regionalen Flä-
chennutzungsplanes und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Re-
gionalen Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
III. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 

der geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die Änderung des Regionalen 
Flächennutzungsplans nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des Regiona-

len Flächennutzungsplans vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, Es-

sen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 29.10.2021 Der Oberbürgermeister  

 Thomas Kufen 
 88-61 212 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Suchthilfe direkt Essen gGmbH 
 

225/2021 

Jahresabschluss 2020 

 
Die Gesellschafterversammlung der Suchthilfe direkt Essen gGmbH hat am 24. Juni 2021 
den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 € 
festgestellt.  
 
Jahresabschluss und Lagebericht können innerhalb der zwei auf diese Mitteilung folgenden 
Wochen während der Geschäftszeiten im Verwaltungsgebäude der Suchthilfe direkt Essen 
gGmbH, Hoffnungstr. 24, 45127 Essen, eingesehen werden. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Märkische 
Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft hat am 27. 
April 2021 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für die Suchthilfe direkt Essen 
gGmbH erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
An die Suchthilfe direkt Essen gGmbH, Essen: 
 
Prüfungsurteile 

 
Wir haben den Jahresabschluss der Suchthilfe direkt Essen gGmbH, Essen,–bestehend aus 
der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden– geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Suchthilfe direkt Essen gGmbH, Essen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2020 geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse 
 
● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 

 
● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs.3 Satz1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
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stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit 

 
Wir verweisen auf die Ausführungen der Geschäftsführung im Lagebericht Abschnitt „C. 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung“. Dort ist ausgeführt, dass der Fortbe-
stand der Gesellschaft auch zukünftig von der finanziellen Unterstützung des Hauptgesell-
schafters Stadt Essen abhängig ist. Dies umfasst auch die Verfügbarkeit ausreichender Li-
quidität, um jederzeit fälligen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Diese Ge-
gebenheiten deuten auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB 
darstellt. Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhaltes nicht modifizert. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 

 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig anzugeben. Darüber sind sie verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglich, und um ausreichend geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbe-

absichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 
● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 
● beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
● ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jewei-
liges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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● beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 
● beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 
 
● führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-
sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
Essen, den 27. April 2021 
 
Märkische Revision GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
Karl-Heinz Berten ppa. Peter Bonk 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“ 
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Öffentliche Zustellungen 
 

226/2021 

Liste der öffentlichen Zustellungen 

 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 

 
Alabd, Abdul Aziz  Jugendamt, 
   88-51 273 
 
Asaad, Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Mohammed Salam 45127 Essen  88-56 117 
 
Balkener, Marc Bernd Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Belender, Alexander Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 999 
 
Bliem, Albert-Tane Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 999 
 
Brüker, Dominik Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 999 
 
Buckmann, Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Marco Dieter Christian 45127 Essen  88-56 117 
 
Cristea, Gabriela Herrenbank 33 Amt für Soziles und Wohnen 
 45329 Essen Abt. Wohngeld, 
   88-50 407 
 
Dorani,  Humboldtstr. 306 Einwohneramt 
Fawad Ahmad 45149 Essen - Zulassungs- und Fahrerlaub- 
  nisbehörde, 
   88-33 981 
 
Dragan, Andrei Paul  Jugendamt, 
   88-51 668 
 
Eyob Kahsay, Zakura Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 999 
 
Grübel, Achim Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Hoppenberg, Michael Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 



Nr. 45/2021 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 22 

Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Jung, Patrick Lindenallee 55 JobCenter Essen 
 45127 Essen Zentr. Dienste, 
   88-56 030 
 
Klingenmeier, Mario Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Knipschild, Nadine Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 999 
 
Kreker, Waldemar Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 999 
 
Kuloglu, Ramazan Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Kurt, Baris Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 999 
 
Mendack, Tobias  Jugendamt, 
   88-51 648 
 
Nahrgang, Paul Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Oglou,  Jugendamt, 
Impante Moustafa   88-51 270 
 
Rajicevic, Cedomir Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Rippelmeier, Marvin  Jugendamt, 
   88-51 662 
 
Röver, Sven Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Schabacker, Stefan Lindenallee 55 JobCenter Essen Süd I, 
 45127 Essen  88-57 990 
 
Schrader, Sascha  Jugendamt, 
   88-51 648 
 
Schwab, Sebastian Glockenstr. 43 JobCenter Essen Nord-West, 
 45359 Essen  88-56 508 
 
Schwidden, Mirco Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 999 
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Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Soumah, Abdoulaye  Jugendamt, 
   88-51 648 
 
Telemann, Daniel Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Tessfa, Yarade  Jugendamt, 
   88-51 649 
 
Thomas, Silvio Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 999 
 
Winter, Richard Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Wrobel, Sarah Lindenallee 55 JobCenter Essen 
 45127 Essen Zentr. Dienste, 
   88-57 271 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
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